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Anspruch auf Hilflosenentschädigung leichten Grades für 
sehbehinderte und blinde Menschen 
 
Auszug aus dem Kreisschreiben über  
Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH)  
Gültig ab 1. Januar 2013  
 
4.2.2 Pflege gesellschaftlicher Kontakte  
 
Artikel 37 Absatz 3 Buchstabe d IVV  
Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe 
von Hilfsmitteln wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren 
körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher 
Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann.  
 
8064 Diese Voraussetzungen gelten als erfüllt  
 
– bei Blinden und hochgradig Sehschwachen (Rz. 8065);  
 
– bei schwer hörgeschädigten Kindern, die für die Herstellung des Kontaktes 

mit der Umwelt eine erhebliche Hilfe von Drittpersonen benötigen (Rz. 
8067);  

 
– bei Körperbehinderten, die sich in einer weiteren Umgebung der Wohnung 

wegen ihrer schweren körperlichen Behinderung trotz Benützung eines 
Rollstuhls nicht ohne Dritthilfe fortbewegen können.  

 
8065 Blinde und hochgradig Sehschwache (ZAK 1982 S. 264): Eine hochgradige 
Sehschwäche ist anzunehmen, wenn ein korrigierter Fernvisus von beidseitig 
weniger als 0,2 oder wenn beidseitig eine Einschränkung des Gesichtsfeldes 
auf 10 Grad Abstand vom Zentrum (20 Grad horizontaler Durchmesser) 
vorliegt (Gesichtsfeldmessung: Goldmann-Perimeter Marke III/4). Bestehen 
gleichzeitig eine Verminderung der Sehschärfe und eine  
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Gesichtsfeldeinschränkung, ohne dass aber die Grenzwerte erreicht werden, 
so ist eine hochgradige Sehschwäche anzunehmen, wenn sie die gleichen 
Auswirkungen wie eine Visusverminderung oder Gesichtsfeldeinschränkung 
vom erwähnten Ausmass haben (ZAK 1982 S. 264). Dies gilt auch bei anderen 
Beeinträchtigungen des Gesichtsfeldes (z.B. sektor- oder sichel-förmige 
Ausfälle, Hemianopsien, Zentralskotome).  
 
Beispiel:  
Ein Versicherter verfügt am linken Auge über einen korrigierten Fernvisus von 
0,6, am rechten Auge über einen solchen von 0,3. Zudem ist sein Gesichtsfeld 
röhrenförmig mit einer Einschränkung auf 15 Grad Abstand vom Zentrum. 
Weil diese beiden Behinderungen zusammen mindestens eine gleich grosse 
Hilfe von Drittpersonen zur Pflege gesellschaftlicher Kontakte erfordern wie 
eine Visusverminderung unter 0,2, besteht Anspruch auf eine 
Hilflosenentschädigung wegen einer Hilflosigkeit leichten Grades.  


